
40 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (36 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesministerien

gesetz 1986 geändert wird 

Der dem Verfassungsausschuß zur Vorberatung 
zugewiesene Gesetzentwurf sieht Änderungen im 
Wirkungsbereich der Bundesministerien vor. Insbe
sondere sieht die Regierungsvorlage die Errichtung 
eines Bundesministeriums für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz vor. Dieses Bundesmini
sterium übernimmt aus dem bisherigen Zuständig
keitsbereich des Bundeskanzleramtes die Angele
genheiten des Gesundheitswesens, des Veterinärwe
sens, der Nahrungsmittelkontrolle und des Sanitäts
und Veterinärpersonals sowie aus dem Wirkungsbe
reich des Bundesministeriums fUr Umwelt, Jugend 
und Familie die Angelegenheiten der Konsumenten
politik und aus der Zuständigkeit des Bundesmini
steriums für Unterricht, Kunst und Sport die 
Angelegenheiten des Sports. 

Weiters sollen die Angelegenheiten der Entwick
lungshilfe aus dem Wirkungsbereich des Bundesmi
nisteriums für auswärtige Angelegenheiten in den 

Piller 

Berichterstatter 

Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleramtes 
übertragen werden. 

Diese Änderungen sollen auch hinsichtlich der 
Zuständigkeitsbestimmungen in besonderen Bun
desgesetzen wirksam werden. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungsvor
lage am 10. Jänner 1991 in Verhandlung gezogen 
und nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
P i  l l  e r, Dr. G r a f f, V 0 g g e n  h u b  e r, Dr. 
F r  i s eh e n s c hi a g  e r, G r a t  z e r  sowie der 
StaatSsekretäre Dr. K 0 s t e l  k a und Dr. J a  n k 0 -

w i t s c  h mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme des Gesetzentwurfes in 
der von den Abgeordneten P i  l l  e r und Dr. 
G r a f f vorgeschlagenen Fassung zu empfehlen. 

Ein Zusatzantrag des Abgeordneten V 0 g g e n  -
h u b  e r fand nicht die Zustimmung der Ausschuß
mehrheit. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den Antrag, 
der Nationalrat wolle dem a n g e s c hi 0 s s e n  e n 0'0 
G e  s e t  z e n  t w u r f die verfassungsmäßige Zu- ,. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1991 01 10 

Dr. Schranz 

Obmann 

40 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



2 40 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesmini
steriengesetz 1986 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. Nr. 76, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 78/1987 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,§ 1. (1) Bundesministerien im Sinne des Art. 77 
B-VG sind: 

1. das Bundeskanzleramt, 
2. das Bundesministerium für auswärtige Ange

legenheiten, 
3. das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten, 
4. das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, 
5. das Bundesministerium für Finanzen, 
6. das Bundesministerium für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz, 
7. das Bundesministerium für Inneres, 
8. das Bundesministerium für Justiz, 
9. das Bundesministerium für Landesverteidi

gung, 
10. das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, 
11. das Bundesministerium für Umwelt, Jugend 

und Familie, 
12. das Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst, 
13. das Bundesministerium für öffentliche Wirt

schaft und Verkehr, 
14. das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung." 

2. In Abschnitt A Z 1 wird der letzte Tatbestand 
wie folgt ergänzt: 

"Koordination in Angelegenheiten der umfas
senden Landesverteidigung und des staatli
chen Krisenmanagements." 

3. In Abschnitt A Z 1 des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 wird folgender Tatbestand angefügt: 

"Koordination der grundlegenden Verhand
lungspositionen der Bundesregierung gegen
über den Europäischen Gemeinschaften." 

4. In Abschnitt A des Teiles 2 der Anlage zu § 2 
entfallen die Z 13 bis 16; als neue Z 13 und Z 14 
werden angefügt: 

" 13. Angelegenheiten der Entwicklungshilfe sowie 
Koordination der internationalen Entwick
lungspolitik, soweit sie nicht in die Zuständig
keit des Bundesministseriums für auswärtige 
Angelegenheiten fallen. 

. 

14. Angelegenheiten der Gleichbehandlungskom
mission." 

5. In Abschnitt B des Teiles 2 der Anlage zu § 2 
entfällt der Tatbestand "Angelegenheiten der 
Entwicklungshilfe einschließlich der Angelegenhei
ten der OECD in diesem Bereich sowie Koordina
tion der internationalen Entwicklungspolitik". 

6. In Abschnitt D Z 3 lit. b lautet der erste 
Tatbestand: 

"Arbeitsmedizinische Angelegenheiten des 
Arbeitnehmerschutzes ;" 

7. Nach Abschnitt E des Teiles 2 der Anlage zu 
§ 2 wird folgender Abschnitt F eingefügt: 

"F. BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUND
HEIT, SPORT UND KONSUMENTEN

SCHUTZ 

1. Angelegenheiten des Gesundheitswesens. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Allgemeine Gesundheitspolitik. 
Schutz vor Gefahren für den allgemeinen 
Gesundheitszustand der Bevölkerung. 
Angelegenheiten der Gesundheitspflege, Ge
sundheitserziehung und Gesundheitsberatung. 
Angelegenheiten des Mutter-Kind-Passes. 
Angelegenheiten der Gesundheitsvorsorge 
einschließlich der Gesundheitsvorsorge für die 
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schulbesuchende Jugend, soweit es sich nicht 
um Angelegenheiten der Sozialversicherung 
handelt. 
Angelegenheiten der Arbeitsmedizin, soweit es 
sich nicht um Angelegenheiten der Sozialversi
cherung oder des Arbeitnehmerschutzes han
delt. 
Angelegenheiten der Sportmedizin. 
Hygienewesen und Impfwesen. 
Überwachung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten. 
Allgemeine Angelegenheiten des Schutzes vor 
ionisierenden Strahlen. 
Angelegenheiten der Kurorte und der natürli
chen Heilvorkommen, der Heil- und Pflege
anstalten und der Volkspflegestätten. 
Medizinische Angelegenheiten des Behinder
tenwesens, soweit es sich nicht um Angelegen
heiten der Sozialversicherung handelt. 
Überwachung und Bekämpfung des Mißbrau
ches von Alkohol und Suchtgiften. 
Apotheken- und Arzneimittelwesen, Angele
genheiten des Verkehrs mit tierärztlichen 
Mitteln und Desinfektionsmitteln; Preisrege
lung auf diesem Gebiet. 
Angelegenheiten der Bundesapotheken. 
Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes in 
bezug :mf Heilbehelfe und Gebrauchsgegen
stände. 
Angelegenheiten des Suchtgift- und des 
Giftverkehrs. 
Angelegenheiten des Leichen- und Bestattung
wesens. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Gesundheitsverwaltung. 

2. Angelegenheiten des Veterinärwesens mit 
Ausnahme der Angelegenheiten, die von der 
Bundesanstalt für Fortpflanzung und Besa
mung von Haustieren zu besorgen sind. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung. 
Angelegenheiten der Futtermittelhygiene und 
-kontrolle. 
Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Veterinärverwaltung. 

3. Angelegenheiten der NahrungsmittelkontroUe. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des Verkehrs mit Lebensmit
teln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kos
metischen' Mitteln und Gebrauchsgegenstän
den. 
Nahrungsmittelhygiene. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Nahrungsmittelkontrolle. 

4. Angelegenheiten des Sanitäts- und Veterinär
personals. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Ärzte, Tierärzte, Apo
theker, Dentisten, Hebammen und sonstiger 
Sanitäts- und Veterinärpersonen einschließlich 
der Angelegenheiten ihrer beruflichen Vertre
tung. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ärzte, 
Tierärzte und Pharmazeuten nach ihrer 
Graduierung sowie der sonstigen Sanitätsper
sonen. 

5. Allgemeine Angelegenheiten der Gentechnolo
gie. 

6. Angelegenheiten des Sports. 

7. Angelegenheiten der Konsumentenpolitik ein
schließlich des Konsumentenschutzes, soweit 
dieser nicht in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Justiz fäUt; Koordina
tion der Konsumentenpolitik. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Beschwerden in Konsumentenangelegenhei
ten. 
Angelegenheiten des Konsumentenpolitischen 
Beirates. 
Angelegenheiten des Schutzes vor gefährli
chen Produkten, soweit es sich nicht um 
gewerbe- oder wettbewerbsrechiliche Angele
genheiten handelt." 

8. Abschnitt F wird als Abschitt "G" bezeichnet; 
in Z 1 entfällt im letzten Tatbestand das Wort 
"U nfallforsch ung" . 

9. Die Abschnitte G bis I des Teiles 2 der Anlage 
zu § 2 werden als Abschnitte "H" bis ,,]" 
bezeichnet. 

10. Abschnitt] des Teiles 2 der Anlage zu § 2 
wird als Abschnitt K bezeichnet; die Z 8 entfällt. 

11. Abschnitt K wird als Abschnitt "L" bezeichnet 
und erhält die Überschrift: 

"L. BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTER
RICHT UND KUNST" 

12. Abschnitt L Z 4 lautet: 

,,4. Angelegenheiten der Volksbildung." 

13. Die bisherigen Abschnittel und M des 
Teiles 2 der Anlage zu § 2 werden als Ab
schnitte "M" und "N" bezeichnet; Abschnitt M Z 3 
lautet: 

,,3. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der 
Straßenpolizei; Unfallforschung." 

Artikel 11 

Die bisher dem Planstellenbereich Bundeskanz
leramt - Gesundheitswesen angehörenden Bedien
steten gelten als in den Planstellenbereich des 
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4 40 der Beilagen 

Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz übernommen. 

Artikel III 

(1) Die bisher dem Planstellenbereich Bundes
kanzleramt - Zentralleitung angehörenden Be
diensteten, die ausschließlich oder überwiegend mit 
Aufgaben betraut waren, die nunmehr in den 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Ge
sundheit, Sport und Konsumentenschutz fallen, 
werden in den Planstellenbereich des Bundesmini
steriums für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz übernommen. Die für die Besorgung dieser 
Aufgaben bisher vorgesehenen Planstellen gehen in 
den Planstellenbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz über. 

(2) Hiezu hat der Bundeskanzler nach Anhörung 
des Zentralausschusses für die sonstigen Bedienste
ten des Ressorts mit Bescheid festzustellen, welche 
Beamten diesem Planstellenbereich zuzuweisen 
sind. Dabei sind dem Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zu
nächst jene Beamten zuzuweisen, die ausschließlich 
oder überwiegend mit Angelegenheiten befaßt 
waren, die nunmehr in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz fallen. 

(3) Abs. 2 gilt für Vertragsbedienstete mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Bescheides eine 
Dienstgebererklärung tritt. 

Artikel IV 

(1) Die bisher dem Planstellenbereich Äußeres -
Zentralleitung oder dem Planstellenbereich Arbeit 
und Soziales - Zentralleitung angehörenden 
Bediensteten, die mit der Besorgung der in Art. I Z 4 
genannten Aufgaben ausschließlich oder überwie
gend betraut waren, werden in den Planstellenbe
reich des Bundeskanzleramtes übernommen. Die 
für die Besorgung dieser Aufgaben bisher vorgese
henen Planstellen und allenfalls beim Planstellenbe
reich Landesarbeitsämter gebundenen Planstellen 
gehen in den Planstellenbereich des Bundeskanzler
amtes' über. 

(2) Hiezu hat der Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten und der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales nach Anhörung des Zentralausschusses 
des Ressorts mit Bescheid festzustellen, welche 
Beamten dem Planstellenbereich Bundeskanzleramt 
- Zentralleitung zuzuweisen sind. Dabei sind 
zunächst dem Bundeskanzleramt jene Beamten 
zuzuweisen, die ausschließlich oder überwiegend 
mit Angelegenheiten befaßt waren, die nunmehr in 
den Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 
fallen. 

(3) Abs. 2 gilt für Vertragsbedienstete mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Bescheides eine 
Dienstgebererklärung tritt. 

(4) Den Bediensteten im Sinne des Abs. 1 ist, 
sofern sie die besonderen Anstellungserfordernisse 
für die Verwendung im auswärtigen Dienst erfüllen, 
der neuerliche Wechsel in den Planstellenbereich 
des Bundesministeriums für auswärtige Angelegen
heiten gewährleistet. 

Artikel V 

(1) Soweit auf Grund dieses Bundesgesetzes von 
einzelnen Bundesministerien zu besorgende Angele
genheiten auf das Bundesministerium für Gesund
heit, Sport und Konsumentenschutz übergehen, 
werden die bisher den Planstellenbereichen jener 
Bundesministerien angehörenden Bediensteten, die 
ausschließlich oder überwiegend mit diesen Angele
genheiten betraut waren, in den Planstellenbereich 
des Bundesministeriums für Gesundheit, SPOrt und 
Konsumentenschutz übernommen. Die für die 
Besorgung dieser Aufgaben bisher vorgesehenen 
Planstellen gehen in den Planstellenbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz über. 

(2) Hiezu hat der jeweilige Bundesminister nach 
Anhörung des in diesem Bundesministerium einge
richteten Zentralausschusses mit Bescheid festzu
stellen, welche Beamten ausschließlich oder über
wiegend mit diesen Angelegenheiten betraut waren. 

(3) Abs.2 gilt für Vertragsbedienstete mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Bescheides eine 
Dienstgebererklärung tritt. 

Artikel VI 

(1) Den gemäß Art. II bis V in den Planstellenbe
reich eines anderen Bundesministeriums übernom
menen Bediensteten ist, sofern nicht wichtige 
dienstliche Interessen entgegenstehen, eine Verwen
dung zuzuweisen, die ihrer bisherigen zumindest 
gleichwertig ist. 

(2) Die beim Bundeskanzleramt für die Bedien
steten der Gesundheitsverwaltung eingerichteten 
Personalvertretungsorgane gelten bis zum Ablauf 
ihrer Funktionsdauer als Personalvertretungsorgane 
beim Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz. Sie haben ihren Sitz beim 
Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz. 

Artikel VII 

(1) Soweit auf Grund dieses Bundesgesetzes 
Änderungen im Wirkungsbereich der Bundesmini
sterien vorgesehen sind, gelten Zuständigkeitsvor-
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schriften in besonderen Bundesgesetzen als sinnge
mäß geändert. 

(2) § 23 Abs. 2 lit. c des Bundes-Personalvertre
tungsgesetzes, BGBI. Nr. 133/1967, in der Fassung 
�es Bundesgesetzes BGBI. Nr. 244/1989 ist auf 
Anderungen der Zahl der wahlberechtigten Bedien
steten, die auf Grund der Art. Ir bis VI eintreten 
nicht anzuwenden. 

' 

Artikel VIII 

. Auf Grund .. der· nach diesem Bundesgesetz 
e�ntretenden Anderungen im Wirkungsbereich 
emzelner haushaltsleitender Organe ist das Bundes
finanzgesetz 1990, BGBI. Nr. 1, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 278/1990, 418/1990 und 
des Art. I des Budgetänderungsgesetzes 1990, BGBI. 
Nr. 783/1990, für die Dauer seiner Geltung gemäß 
Art. 51 Abs. 5 Z 2 B-VG wie folgt zu vollziehen: 

1. Kapitel 12 "Unterricht und Sport" erhält die 
Kapitelbezeichnung "Unterricht"; die Ver
rechnung der Ausgaben und Einnahmen des 
Titels 120 hat unter der Bezeichnung "Bun
desministerium für Unterricht und Kunst", die 
des Paragraphen 1222 unter dem Paragra
phen 1725 und die des Paragraphen 1240 
u�ter dem Paragraphen 1797 zu erfolgen. 

2. Die Verrechnung der Ausgaben und Einnah
men des Titels 205 "Entwicklungshilfe" hat 
unter dem Titel 106 "Entwicklungshilfe" zu 
erfolgen. 

3. Kapitel 17 "Bundeskanzleramt - Gesund
heit" erhält die Kapitelbezeichnung "Gesund
heit, Sport und Konsumentenschutz" ; die 
Verrechnung der Ausgaben und Einnahmen 
des Titels 170 hat unter der Bezeichnung 

"Bundesministerium für .Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz" zu erfolgen. In den 
Titeln 172 bis 174 ist das Wort "Bundeskanz
leramt" durch "Bundesministerium" zu erset
zen. In der Bezeichnung des Titels 179 entfällt 
der Klammerausdruck ,,(Gesundheit)". 

4. Die Verrechnung der Ausgaben und Einnah
men für den Mutter-Kind-Paß hat unter dem 
Paragraphen 1724 "Mutter-Kind-Paß 
(zweckgeb. Gebarung)" bei den Voran
schlagsansätzen 1/17247122 "Aufwendungen 
(Gesetzl. Verpflichtungen)" und 2117240122 
"Zweckgebundene erfolgswirksame Einnah
men" zu erfolgen. 

5. Die Verrechnung der Ausgaben und Einnah
men des Titels 185 "Konsumentenschutz" hat 
unter dem Titel 171 "Konsumentenschutz" zu 
erfolgen. 

6. Personal- und Sachausgaben sowie Einnah
men auf Grund von Maßnahmen gemäß 
Art. V dieses Bundesgesetzes sind sachgerecht 
beim Titel 170 zu verrechnen. 

Artikel IX 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des 
Art. VIII mit 1. Feber 1991 in Kraft. 

(2) Art. VIII gilt nur für die Dauer des 
Budgetprovisoriums 1991 gemäß Art. 51 Abs. 5 Z 2 
B-VG. 

(3) Bescheide und Dienstgebererklärungen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes können ab seiner 
Kundmachung erlassen oder abgegeben werden, sie 
sind frühestens mit 1. Feber 1991 in Kraft zu setzen. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung betraut. 
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